
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
2. Juli 2007   
 
 
Antrag 
Maximale Verkaufsfläche nicht großflächigen Einzelhandels  
 
 
Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Nordschwarzwald möge beschließen: 
 

1. Landesregierung und Landtag werden aufgefordert, die notwendigen Schritte zu 
unternehmen, damit die festgelegte Obergrenze für nicht großflächigen 
Einzelhandel von 800 auf 1200 qm Verkaufsfläche erhöht wird, damit die 
Grundversorgung in allen Gemeinden des Landes gesichert werden kann.  

2. Gleichzeitig bekundet die Verbandsversammlung ihren Willen, Regelungen zur 
Agglomeration zu treffen. 

 
Begründung: 
Besonders im ländlichen Raum ist die Sorge groß, die Grundversorgung mit Waren des 
täglichen Bedarfs nicht mehr dauerhaft sichern zu können. Es ist zunehmend schwierig, 
jemanden zu finden, der ein Ladengeschäft unterhalb der 800-qm-VKF-Grenze eröffnet. 
Hier wirkt sich der fortschreitende Strukturwandel im Einzelhandel aus. Die Folge sind 
zunehmende Probleme bei der verbrauchernahen Versorgung oder aber aufwändige 
Verfahren, um Ausnahmen genehmigt zu erhalten wie jetzt bei Gechingen 
(Zielabweichungsverfahren). Durch eine vom Land zu erreichende notwendige Änderung 
der geltenden rechtlichen Regelungen würde sich dem Regionalverband 
Nordschwarzwald die Möglichkeit eröffnen, seinen Regionalplan entsprechend 
auszugestalten. 
Gleichzeitig halten wir allerdings auch Regelungen zur Agglomeration und damit zur 
Steuerung des großflächigen Einzelhandels in der Region für notwendig. 
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